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Promotionsordnung  
der Philosophischen Fakultät 

der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
Vom 04. 07. 2000 1 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 97 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz - HG) vom 14. März 2000 (GV. NRW. S. 190) hat die Heinrich-Heine Universität Düsseldorf folgen-

de Promotionsordnung erlassen: 
In diese Fassung eingearbeitet sind die aufgrund des § 2 Abs. 4 und § 97 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen des 

Landes NW (HG) vom 14.03.2000 (GV. NRW., S. 190) von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf erlassenen 
Änderungsordnungen vom 29.03.2004, 02.07.2006, 10.01.2008 und 08.03.2011. 
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§1  
Grundlagen der Promotion 

(1) Die Philosophische Fakultät der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf verleiht den akademischen Grad 
des "Doktors der Philosophie (Dr. phil.)" aufgrund 
einer wissenschaftlich beachtlichen Arbeit über einen 
Gegenstand aus dem Bereich der Philosophischen Fa-
kultät (Dissertation) und einer mündlichen Promoti-
onsleistung (Disputation oder Rigorosum). Die Prü-
fungsfächer sind in der Anlage 1 und 2 genannt. 

(2) Aufgrund hervorragender wissenschaftlicher Leis-
tungen oder besonderer Verdienste um die Wissen-
schaft kann der "Doktor der Philosophie ehrenhalber" 
(Dr. phil. h.c.) verliehen werden. 

§2  
Wissenschaftliche Betreuung der Doktorandin 

bzw. des Doktoranden 

(1) Die Betreuung zur Promotion erfolgt durch eine 
Hochschullehrerin oder einen Hochschullehrer der 
Philosophischen Fakultät. Die Doktorandin oder der 
Doktorand erhält eine schriftliche Bestätigung der 
Betreuerin bzw. des Betreuers über das Betreuungsver-
hältnis. Nach einer angemessenen Zeit soll das Betreu-
ungsverhältnis durch die Betreuerin oder den Betreuer 
überprüft werden. 

(2) Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer der 
Philosophischen Fakultät sind die an der Fakultät 
hauptamtlich tätigen Professorinnen und Professoren, 
auch nach ihrer Entpflichtung oder ihrem Eintritt in 
den Ruhestand, die habilitierten Mitglieder der Fakultät 
sowie außerdem die in der Fakultät tätigen Juniorpro-
fessorinnen und Juniorprofessoren. 

(3) Auf begründeten Antrag können in Ausnahmefällen 
auch andere als die in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Personen zu Betreuerinnen oder Betreuern einer Pro-
motion bestellt werden. Zur Betreuerin oder zum Be-
treuer einer Promotion kann nur bestellt werden, wer in 
dem Promotionsfach promoviert oder habilitiert wurde 
oder das Promotionsfach in der Lehre vertritt. Über den 
Antrag entscheidet der Promotionsausschuss. 

§3  
Voraussetzungen für die Annahme als Doktorandin 

bzw. Doktorand 

(1) Als Doktorandin bzw. Doktorand kann ange-
nommen werden: wer 

a) einen Abschluss nach einem einschlägigen 
Universitätsstudium in einem der in Anla-
ge 1 oder 2 genannten Promotionsfächer in 
der Regel mit mindestens der Gesamtnote 
gut (2,5) und mit einer Regelstudienzeit 
von wenigstens acht Semestern, für das 
ein anderer Grad als "Bachelor" verliehen 

wird, oder 

b) einen Abschluss nach einem einschlägigen 
Hochschulstudium in einem der in der An-
lage 1 oder 2 genannten Promotionsfächer 
in der Regel mit mindestens der Gesamt-
note gut (2,5) und mit einer Regelstudien-
zeit von wenigstens sechs Semestern und 
daran anschließende angemessene, auf die 
Promotion vorbereitende Studien in den 
Promotionsfächern oder 

c) den Abschluss eines Magisterstudiengangs 
im Sinne des § 85 Abs. 3 Satz  2 HG in ei-
ner Fachrichtung gemäß einem der in der 
Anlage 1 und 2 genannten Promotionsfä-
cher in der Regel mit mindestens der Ge-
samtnote gut (2,5) oder eines in der Regel 
mit mindestens der Gesamtnote gut (2,5) 
abgeschlossenen Ergänzungsstudiengangs 
im Sinne des § 88 Abs. 2 HG an einer wis-
senschaftlichen Hochschule in der Bun-
desrepublik Deutschland  

nachweist, oder  

 d) einen Bildungsabschluss außerhalb von 
Deutschland mit einem fachlich entspre-
chenden Abschluss in einem der in Anlage 
1 oder 2 genannten Promotionsfächer in 
der Regel mit mindestens der Gesamtnote 
gut (2,5) nachweist, der einer der Aus-
nahmevoraussetzungen  des Buchstabens 
a) gleichwertig ist und dessen Anerken-
nung beantragt hat. Über die Gleichwer-
tigkeit des Bildungsabschlusses entschei-
det der Promotionsausschuss, in der Regel 
unter Einschaltung der Zentralstelle für 
Ausländisches Bildungswesen, 

und über hinreichende deutsche Sprachkenntnisse 
verfügt. 

(2) Ist das Promotionsfach nicht identisch mit dem 
studierten Hauptfach, in dem der zur Zulassung berech-
tigende Studienabschluss nach Abs.1 Buchstabe a) oder 
b) erworben wurde, kann nur ein anderer als ein Ab-
schluss entsprechend der in Anlage 1 oder 2 genannten 
Promotionsfächer gemäß Abs. 1 Buchstaben a) bis d) 
nachgewiesen werden oder kein Abschluss mit mindes-
tens der Note gut (2,5), wird die Bewerberin oder der 
Bewerber vom Promotionsausschuss zugelassen, wenn 
eine hinreichende Einschlägigkeit, Qualität und Breite 
der Vorbildung im angestrebten Promotionsfach fest-
gestellt ist. Diese Feststellung trifft der Promotionsaus-
schuss auf Grund einer eingehenden Begutachtung der 
fachlichen Leistungen der Bewerberin oder des Bewer-
bers durch die Betreuerin oder den Betreuer der Disser-
tation (§ 2 Abs. 1 und 2). 
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§4  
Promotionsausschuss 

(1) Zur Entscheidung über die Annahme als Dokto-
randin oder Doktorand nach § 5 und 6 und zur Abwick-
lung des Promotionsverfahrens setzt der Fakultätsrat 
der Philosophischen Fakultät einen Promotionsaus-
schuss ein. 

(2) Dem Promotionsausschuss gehören die Dekanin 
oder der Dekan oder die Prodekanin oder der Prodekan 
als Vorsitzende oder Vorsitzender, drei Mitglieder aus 
der Gruppe der Professorinnen oder Professoren, zwei 
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und/oder Mitarbei-
ter und ein Mitglied aus der Gruppe der Studierenden 
an. Für die Mitglieder des Promotionsausschusses, 
außer für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden, wer-
den Stellvertreterinnen und/oder Stellvertreter gewählt. 
Die Amtszeit der Mitglieder des Promotionsausschus-
ses beträgt drei Jahre. Wiederwahl ist zulässig. 

(3) Der oder die Vorsitzende führt die laufenden Ge-
schäfte des Ausschusses und leitet die Sitzungen. Über 
die Sitzung des Promotionsausschusses ist unter der 
Verantwortung der oder des Vorsitzenden eine Nieder-
schrift anzufertigen, aus der Gegenstände und Ergeb-
nisse der Beratung ersichtlich sind. 

(4) Der Promotionsausschuss ist beschlussfähig, wenn 
neben der oder dem Vorsitzenden zwei Vertreterinnen 
oder Vertreter aus der Gruppe der Professorinnen oder 
Professoren und mindestens eine Vertreterin oder ein 
Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen oder 
Mitarbeiter anwesend sind. Der Promotionsausschuss 
trifft seine Entscheidungen mit der Mehrheit der Stim-
men der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden. 

(5) Die Sitzungen des Promotionsausschusses sind 
nichtöffentlich. Die Mitglieder des Promotionsaus-
schusses, ihre Stellvertreterinnen und/oder Stellvertre-
ter unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 

(6) Der Promotionsausschuss hat folgende Aufgaben: 
1. Entscheidung über promotionsvorbereitende 
Studien im Falle des § 3 Abs. 1 Buchstabe b, 
2. Entscheidung über den Antrag zur Annahme 
als Doktorandin oder Doktorand nach § 5 und 6, 
3. Entscheidung über die Zulassung zum Promo-
tionsverfahren nach § 10, 
4. Bestimmung der Gutachterinnen und/oder Gut-
achter für die Dissertation nach § 11 Abs. 2, 
5. Bestellung der Mitglieder der Prüfungskom-
mission nach § 15 Abs. 1 und Bestellung der Prü-
ferinnen und Prüfer nach § 16 Abs. 1. 
6. Festlegung des Prädikats der Dissertation nach 
§ 13 Abs. 6.  

(7) Die Entscheidungen des Promotionsausschusses 
sind der Doktorandin bzw. dem Doktoranden durch die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Promotionsaus-
schusses schriftlich mitzuteilen, im Falle einer negati-
ven Entscheidung ist eine Rechtsbehelfsbelehrung 
beizufügen. 

 
§ 5 

Antrag auf vorläufige Annahme als  
Doktorandin oder Doktorand 

(1) Der Antrag auf vorläufige Annahme als Doktoran-
din oder Doktorand ist schriftlich an die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden des Promotionsausschusses der 
Philosophischen Fakultät zu richten. 

(2) Dem Antrag sind beizufügen: 
1. Ein in deutscher Sprache abgefasster Lebens-
lauf, der Angaben über die Schul- und Universi-
tätsbildung einbezieht. 
2. Zeugnisse über die schulische Vorbildung und 
das Studium, im Besonderen das Reifezeugnis und 
Urkunden über akademische Prüfungen oder 
Staatsexamina in beglaubigter Fotokopie. 
3. Ein Nachweis der gemäß Anlage 3 geforderten 
Sprachkenntnisse. 
4. Eine Erklärung darüber, ob oder wann und wo 
sich die Bewerberin bzw. der Bewerber bereits ei-
ner nicht erfolgreich abgeschlossenen Promotion 
unterzogen hat. 
5. Eine schriftliche Mitteilung der Betreuerin bzw. 
des Betreuers nach § 2 Abs. 1 darüber, ob sie oder 
er bereit ist, die Doktorandin oder den Doktoran-
den bei der Entwicklung eines Dissertationsvorha-
bens zu unterstützen. 

(3) Die oder der Vorsitzende des Promotionsausschus-
ses stellt über die vorläufige Annahme oder Ablehnung 
eine Bescheinigung aus. 

(4) Nach spätestens einem Jahr ist ein Antrag auf end-
gültige Annahme als Doktorandin bzw. als Doktorand 
zu stellen. Wird der Antrag nicht oder nicht fristgerecht 
gestellt, erlischt das vorläufige Doktorandenverhältnis. 

(5) Wird mit dem Antrag auf vorläufige Annahme als 
Doktorandin oder Doktorand zugleich die Zulassung zu 
einem speziellen Promotionsstudiengang beantragt, so 
kann die Studienordnung eines speziellen Promotions-
studiengangs besondere Bestimmungen über Zulas-
sungsvoraussetzungen, Fristen und Verfahrensweisen 
bei der Evaluation der Promotionsvorhaben vorsehen. 
Insbesondere können diese Studienordnungen Rege-
lungen dafür vorsehen, unter welchen Voraussetzungen 
und nach welchem Evaluationsverfahren Doktorandin-
nen und Doktoranden ohne vorherige(s) Projektent-
wicklungssemester endgültig zum Promotionsstudium 
angenommen werden können. 
 
 

§ 6 
Antrag auf endgültige Annahme als  

Doktorandin oder Doktorand 

(1) Der Antrag auf endgültige Annahme als Doktoran-
din oder Doktorand ist schriftlich an die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden des Promotionsausschusses der 
Philosophischen Fakultät zu richten. 
(2) Dem Antrag sind beizufügen: 
     1. Die Bescheinigung über die vorläufige Annahme. 
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2. Ein 3-5seitiges Exposé, das mit der Betreuerin 
oder dem Betreuer besprochen und von der Be-
treuerin oder dem Betreuer abgezeichnet wurde. 
3. Falls die Dissertation nicht in deutscher Spra-
che abgefasst werden soll, bedarf es einer beson-
deren Begründung seitens der Doktorandin bzw. 
des Doktoranden, aufgrund derer der Promotions-
ausschuss im Einvernehmen mit der Betreuerin 
bzw. mit dem Betreuer eine Ausnahme zulassen 
kann. 

(3) Wird mit dem Antrag auf endgültige Annahme als 
Doktorandin oder Doktorand zugleich der Zugang zu 
einem speziellen Promotionsstudiengang beantragt, so 
kann die Studienordnung eines speziellen Promotions-
studiengangs besondere Bestimmungen über Zugangs-
voraussetzungen, Fristen und Verfahrensweisen für die 
Zulassung vorsehen. Die Studienordnungen dieser 
speziellen Promotionsstudiengänge sollen Regelungen 
darüber enthalten, nach welchen Voraussetzungen und 
mit welchem Verfahren der Zugang zu diesen Studien-
gängen erfolgt und seitens der Zulassungskommission 
des betreffenden Studienganges eine begründete Emp-
fehlung für die endgültige Annahme als Doktorandin 
oder Doktorand ausgesprochen wird.  

(4) Sehen die Studienordnungen spezieller Promotions-
studiengänge ein eigenes Zugangs- und Evaluations-
verfahren für die endgültige Zulassung zum Studien-
gang und insbesondere die Erteilung einer begründeten 
Empfehlung für die endgültige Annahme als Dokto-
randin oder Doktorand vor, so soll der Promotionsaus-
schuss der von der zuständigen Kommission des spe-
ziellen Studiengangs ausgesprochenen Empfehlung in 
der Regel entsprechen, soweit alle sonstigen formalen 
Voraussetzungen erfüllt sind. 

(5) Die oder der Vorsitzende des Promotionsausschus-
ses stellt über die endgültige Annahme eine Bescheini-
gung aus. Eine Ablehnung ist schriftlich zu begründen 
und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 
 

§ 7 
Promotionsstudium 

(1) Kern des Promotionsstudiums ist das Betreuungs-
verhältnis zwischen der Hochschullehrerin bzw. dem 
Hochschullehrer und der Doktorandin bzw. dem Dok-
toranden. Zusätzlich sind vom Doktoranden die in § 7 
Absatz 2 bis 4 beschriebenen Regelungen zu erfüllen, 
die das Promotionsstudium thematisch über die eigent-
liche Betreuung hinausführen. Diese Regelungen sind 
verpflichtend. Über Ausnahmen (etwa im Falle von 
Hinderungsgründen, die sich aus der Berufstätigkeit 
ergeben) entscheidet der Promotionsausschuss. 

 

2) Das Promotionsstudium soll den Doktorandinnen 
und Doktoranden Gelegenheit zur Erörterung von The-
orie- und Methodenfragen ihres Wissenschaftsbereichs 
auf fortgeschrittenem Niveau geben, den wissenschaft-
lichen Austausch unter den Doktorandinnen und Dok-

toranden eines Faches sowie benachbarter Fächer er-
möglichen sowie diesen und den Dozentinnen und 
Dozenten als Forum dienen zur wechselseitigen Infor-
mation über laufende Forschungsobjekte und -
ergebnisse. Darüber hinaus soll das Promotionsstudium 
die Fähigkeit zur Vermittlung fachlicher Inhalte ein-
üben, Hilfestellung bei auftretenden Schwierigkeiten 
geben und zur Bildung von kurz- oder längerfristigen 
Kooperationen zwischen Doktorandinnen und Dokto-
randen eines oder mehrerer Fächer derselben Fächer-
gruppe anregen. In speziellen Promotionsstudiengän-
gen (soweit angeboten) vertiefen Doktorandinnen und 
Doktoranden in fachlichen thematisch fokussierten 
Themenbereichen ihre wissenschaftlichen Kenntnisse 
und Fähigkeiten und beteiligen sich an gemeinsamen 
Forschungsdiskussionen und -vorhaben. 

(3) Die Teilnahme am Promotionsstudium steht allen 
Doktorandinnen oder Doktoranden ab der vorläufigen 
Annahme als Doktorandin oder Doktorand offen. Für 
die Teilnahme an speziellen Promotionsstudiengängen 
können besondere Zugangsvoraussetzungen und  
-verfahren gelten. Näheres regeln die Studienordnun-
gen dieser Studiengänge. 

(4) Das Promotionsstudium umfasst zwei Doktoran-
denseminare im Bereich Theorie und Methoden und 
das Doktorandenkolloquium, in dem die Promotions-
projekte präsentiert und diskutiert werden. Die Dokto-
randenseminare und Doktorandenkolloquien werden 
jeweils für die Doktorandinnen und Doktoranden von 
Fachvertretern oder von Fächergruppen angeboten, in 
denen mehrere benachbarte Fachrichtungen zusam-
mengefasst sind. Neben den Fächergruppen können 
interdisziplinäre Themengruppen eingerichtet werden, 
z. B. zu Graduiertenkollegs oder zu weiteren etablier-
ten fakultätsübergreifenden Forschungsverbünden. Das 
Promotionsstudium kann entweder in einer Fächer-
gruppe oder in einer Themengruppe absolviert werden. 
Wird das Promotionsstudium in einem speziellen Pro-
motionsstudiengang absolviert, richten sich Umfang 
und Art der zu erbringenden Studienleistungen nach 
der Studienordnung des jeweiligen speziellen Promoti-
onsstudiengangs. 

(5) Die Teilnahme an einem Doktorandenseminar kann 
durch die Teilnahme an einer wissenschaftlichen Ta-
gung oder einem Fachkurs ersetzt werden, deren The-
men im Horizont des Dissertationsvorhabens stehen, 
ohne dass sich diese Veranstaltung genau mit dem 
Dissertationsthema decken muss.  

(6) Bei der Einreichung der Dissertation ist die Teil-
nahme nach § 7 Abs. 4 und 5 nachzuweisen. 

 
 

§ 8 
Promotionsstudiengänge 

Auf Beschluss des Fakultätsrates können in einzelnen 
Fächern, Fächergruppen oder Themengruppen spezielle 
Promotionsstudiengänge eingerichtet werden. Die 
Einführung dieser Studiengänge erfolgt nach den für 
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alle Studiengänge geltenden allgemeinen Regelungen. 
Die Studienordnungen dieser Studiengänge können zu 
Studienumfang und Zugangsverfahren besondere Re-
gelungen vorsehen, die die Regelungen dieser Promo-
tionsordnung ergänzen oder ersetzen. 
 
 

§ 9 
Dissertation 

(1) Das Thema der Dissertation muss einem der in 
Anlage 1 aufgeführten Fächer entstammen. 

(2) Die Dissertation ist die schriftliche Darstellung 
einer selbstständigen wissenschaftlichen Arbeit. Sie 
muss einen Beitrag zur Erweiterung des Forschungs-
standes des betreffenden Faches leisten. Mit ihr stellt 
die Verfasserin bzw. der Verfasser die Fähigkeit zu 
selbstständiger Forschung und angemessener Darstel-
lung der Ergebnisse unter Beweis. 

(3) Die Dissertation soll in deutscher Sprache abgefasst 
sein. Ausnahmen regelt der Promotionsausschuss ge-
mäß § 6 Abs. 2 Nr. 3. 
 
 

§ 10 
Antrag auf Zulassung zum Promotionsverfahren 

(1) Zum Promotionsverfahren wird zugelassen, wer als 
Doktorandin oder Doktorand nach § 6 angenommen 
wurde, mindestens zwei Semester an der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf eingeschrieben war, die 
Teilnahme am Promotionsstudium bzw. den Abschluss 
eines Promotionsstudiengangs nachweist und eine 
Dissertation vorlegt. In begründeten Fällen kann für die 
Erfordernisse der Einschreibung und der Teilnahme am 
Promotionsstudium eine Ausnahmegenehmigung erteilt 
werden, wenn nachgewiesen wird, dass die durch das 
Promotionsstudium zu erwerbenden Fähigkeiten auf 
andere Weise erworben worden sind. 

(2) Wird eine Dissertation ohne vorherige Annahme als 
Doktorandin oder Doktorand nach § 6 vorgelegt, kann 
die Zulassung zum Promotionsverfahren nur erfolgen, 
wenn das Fachgebiet der Dissertation innerhalb der 
Fakultät ausreichend vertreten ist und die Vorausset-
zungen nach § 3 erfüllt sind. 

(3) Der Antrag auf Zulassung zum Promotionsverfah-
ren ist schriftlich an die Vorsitzende oder den Vorsit-
zenden des Promotionsausschusses zu richten. 
Dem Antrag sind beizufügen: 

1. Die Dissertation in drei gebundenen oder gehefte-
ten Exemplaren. Am Ende ist ein kurzer Lebenslauf 
anzufügen. 
2. Folgende Versicherung: 
"Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit  
ohne Hilfe Dritter und ohne Benutzung anderer als 
der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe; die aus 
fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen 
Gedanken sind als solche kenntlich gemacht. Die 
Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form 
keiner Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch 
nicht veröffentlicht." 

 
(Ort, Datum)                                         (Unterschrift). 

 
3. Eine Zusammenfassung des Inhalts der Dissertati-
on im Umfang von einer Seite; die Anzahl der Zu-
sammenfassungen wird von der oder dem Vorsitzen-
ten des Promotionsausschusses bestimmt. 
4. Ein polizeiliches Führungszeugnis, das höchstens 
sechs Monate alt ist. 
5. Nachweis der Allgemeinen Hochschulreife oder 
ein gleichwertiges Zeugnis und Urkunde über  
akademische Prüfungen oder Staatsexamina in  
beglaubigter Fotokopie. 
6. Ausführlicher Lebenslauf. 
7. Nachweis der Einschreibung nach Abs. 1. 
8. Bescheinigung über die Teilnahme an einem Dok-
torandenkolloquium sowie zwei Doktorandensemi-
naren im Bereich Theorie und Methoden. 
9. Eine Erklärung darüber, welche Form der mündli-
chen Promotionsleistungen die Doktorandin oder der 
Doktorand wählt; wenn als Form der mündlichen 
Promotionsleistung das Rigorosum gewählt wird, ein 
Vorschlag für die Prüferin bzw. den Prüfer im 2. 
Hauptfach oder die Prüferinnen bzw. Prüfer in den 
beiden Nebenfächern. 
10. Nachweis der gegebenenfalls nach § 3 Abs. 2 zu 
erbringenden zusätzlichen Studienleistungen. 
11. Nachweis der besonderen Voraussetzungen ge-
mäß Anlage 3. 
12. Ggf. ein begründeter Antrag, die Öffentlichkeit 
während der Disputation oder des Rigorosums aus-
zuschließen. Die Disputation und das Rigorosum 
finden in der Regel hochschulöffentlich statt. Die 
oder der Vorsitzende des Promotionsausschusses 
kann die Öffentlichkeit ausschließen. 

§11 
Zulassungsverfahren 

(1) Die Zulassung ist abzulehnen, wenn die Voraus-
setzungen des § 10 Abs. 1 nicht gegeben sind oder Un-
terlagen gemäß § 10 Abs. 3 nicht vorlegt werden. 

(2) Mit der Zulassung bestellt die oder der Vorsitzende 
des Promotionsausschusses für die Dissertation zwei 
Gutachterinnen und/oder Gutachter nach § 2 Abs. 2. 
Auf begründeten Antrag kann eine Gutachterin oder 
ein Gutachter aus einer anderen Fakultät oder auch 
Hochschule bestellt werden. 

(3) Zur Erstgutachterin oder zum Erstgutachter soll die 
Hochschullehrerin oder der Hochschullehrer bestellt 
werden, die oder der die Doktorandin oder den Dokto-
randen (gemäß § 2 Abs. 1) betreut hat. Dies gilt auch, 
wenn sie oder er nach der Annahme Mitglied einer 
anderen Fakultät oder Hochschule geworden ist. 

(4) Die Gutachten sind nach Möglichkeit innerhalb von 
drei Monaten nach Bestellung der Gutachterinnen 
und/oder Gutachter vorzulegen. Die oder der Vorsit-
zende des Promotionsausschusses überwacht die Ein-
haltung der Frist. 
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§12 
Rücktritt vom Promotionsverfahren 

Die Doktorandin oder der Doktorand kann durch 
schriftliche Erklärung gegenüber der oder dem Vorsit-
zenden des Promotionsausschusses vom Promotions-
verfahren zurücktreten, solange dem Promotionsaus-
schuss noch keine schriftlichen Gutachten über die 
Dissertation vorliegen. Die eingereichte Dissertation 
verbleibt bei den Akten der Philosophischen Fakultät. 

§13 
Bewertung der Dissertation 

(1) Beide Gutachterinnen und/oder Gutachter geben ein 
schriftliches Gutachten über die Dissertation ab. In 
diesem Gutachten 

1. schlagen sie die Annahme oder Ablehnung der 
Arbeit vor, 

2. erklären sie, ob die Dissertation in der vorlie-
genden Fassung druckreif ist oder noch redak-
tioneller oder inhaltlicher Änderungen bedarf 
und nehmen die Bewertung vor. 

3. Die Bewertungsstufen lauten: 
"summa cum laude" (ausgezeichnet), 
"magna cum laude"  (sehr gut), 
"cum laude"  (gut), 
"rite"  (genügend). 

(2) Die Dissertation und die beiden Gutachten werden 
im Dekanat der Philosophischen Fakultät für die Dauer 
von zwei Wochen während der Vorlesungszeit ausge-
legt. In dieser Zeit haben die Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer das Recht, in die Arbeit sowie in die 
Gutachten Einsicht zu nehmen und eine eigene Stel-
lungnahme dazu abzugeben. 

(3) Die Dissertation ist angenommen, wenn sich beide 
Gutachterinnen und/oder Gutachter für die Annahme 
ausgesprochen haben und kein Einspruch aus dem 
Kreise der Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer 
erhoben wird. 

(4) Ergeben sich zwischen den Gutachterinnen 
und/oder den Gutachtern Meinungsverschiedenheiten 
über die Annahme der Dissertation oder kommt es 
innerhalb einer Woche nach Ende der Auslagefrist zu 
einem Einspruch aus der Gruppe der Hochschullehre-
rinnen oder Hochschullehrer, so hat die oder der Vor-
sitzende des Promotionsausschusses die Auslagefrist 
um zwei weitere Wochen zu verlängern. Außerdem ist 
den Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrern auf 
Antrag Gelegenheit zur Stellungnahme im Promotions-
ausschuss zu geben. Danach entscheidet der Promoti-
onsausschuss, ob eine dritte Gutachterin oder ein dritter 
Gutachter hinzuzuziehen ist. Nach Vorliegen des drit-
ten Gutachtens entscheidet der Promotionsausschuss 
auf der Grundlage aller Gutachten über die Annahme 
der Arbeit und im Falle der Annahme über die Bewer-

tung der Arbeit. Die für die Entscheidung maßgebli-
chen Gründe sind aktenkundig zu machen. 

(5) Die Dissertation ist abgelehnt, wenn die Voten 
aller Gutachten negativ sind und dagegen kein Ein-
spruch aus dem Kreis der Hochschullehrerinnen oder 
Hochschullehrer erfolgt. Die oder der Vorsitzende des 
Promotionsausschusses teilt der Doktorandin oder dem 
Doktoranden schriftlich mit, dass ihre oder seine Dis-
sertation abgelehnt ist und aus welchen Gründen die 
Ablehnung erfolgte. Der ablehnende Bescheid muss 
eine Rechtsbehelfsbelehrung enthalten. 

(6) Der Promotionsausschuss setzt das Prädikat der 
Dissertation auf der Grundlage der Vorschläge der 
Gutachterinnen und/oder Gutachter fest. Differieren die 
Bewertungen der Gutachterinnen und/oder Gutachter, 
so kann der Promotionsausschuss eine Drittgutachterin 
oder einen Drittgutachter bestellen. Nach Vorliegen des 
dritten Gutachtens entscheidet der Promotionsaus-
schuss auf der Grundlage aller Gutachten über die 
Bewertung der Arbeit. Die für die Entscheidung maß-
geblichen Gründe sind aktenkundig zu machen. Für die 
Erteilung des Prädikats „summa cum laude“ müssen 
Erst- und Zweitgutachter das Prädikat „summa cum 
laude“ vergeben. 

§14 
Mündliche Promotionsleistung 

(1) Die mündliche Promotionsleistung kann nach 
Wahl der Doktorandin oder des Doktoranden in Form 
einer Disputation oder eines Rigorosums durchgeführt 
werden. Die Disputation findet in dem gewählten Pro-
motionsfach gemäß Anlage 1 statt, die mündlichen 
Prüfungen des Rigorosums finden in den gewählten 
Promotionsfächern gemäß Anlage 2 statt. 

(2) Ist die Dissertation angenommen, setzt die oder 
der Vorsitzende des Promotionsausschusses im Einver-
nehmen mit der Prüfungskommission bzw. den Prüfen-
den und der Doktorandin oder dem Doktoranden den 
Termin für die Disputation bzw. die Termine für das 
Rigorosum fest. 

(3) Die mündliche Promotionsleistung wird in deut-
scher Sprache erbracht. Teile der Prüfung können in 
einer für das Thema relevanten Fremdsprache durchge-
führt werden. 

(4) Die mündliche Promotionsleistung muss spätes-
tens sechs Monate nach Mitteilung über die Annahme 
der Dissertation abgelegt sein. 

§15 
Disputation 

(1) Für die Durchführung der Disputation setzt der 
Promotionsausschuss eine Prüfungskommission ein. 
Der Prüfungskommission gehören fünf Hochschulleh-
rerinnen und/oder Hochschullehrer an: neben der oder 
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dem Vorsitzenden in der Regel die Gutachterinnen 
und/oder Gutachter der Dissertation und zwei aus dem 
Kreis der Hochschullehrerinnen und/oder Hochschul-
lehrer gemäß § 2 Abs. 1 bis 3, die die Doktorandin oder 
der Doktorand vorschlagen kann. Durch den Promoti-
onsausschuss können auch andere Personen als Mit-
glieder der Prüfungskommission bestellt werden.  

(2) Teilnahmeberechtigt sind außer den Mitgliedern 
der Prüfungskommission die Professorinnen und Pro-
fessoren, die habilitierten Mitglieder und die promo-
vierten wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Philosophischen Fakultät. Doktorandinnen 
und Doktoranden sind als Zuhörer zugelassen. Die 
Zulassung erstreckt sich nicht auf die Bewertung der 
Disputation. 

(3) Der Termin der Disputation wird der Prüfungs-
kommission und der Doktorandin bzw. dem Doktoran-
den 14 Tage vorher schriftlich mitgeteilt und gleich-
zeitig durch Anschlag am schwarzen Brett des Deka-
nats bekannt gegeben. 

(4) Die Disputation soll nach Möglichkeit während 
der Vorlesungszeit stattfinden. 

(5) Die Disputation dauert mindestens 60 Minuten 
und höchstens 90 Minuten. Sie hat die Form eines 
Kolloquiums, während dessen die Dissertation vertei-
digt wird. Die Doktorandin oder der Doktorand eröff-
net die Disputation mit einem Vortrag von höchstens 
20 Minuten Dauer, in dem sie oder er in Form von 
Thesen den Inhalt ihrer oder seiner Dissertation vor-
stellt. Die anschließende Aussprache muss sich über 
das eigentliche Thema der Dissertation hinaus auch auf 
weitere ausgewählte Probleme des Faches beziehen. 
Frageberechtigt sind alle Mitglieder der Prüfungskom-
mission. 

(6) Unmittelbar nach Beendigung der Disputation 
entscheidet die Prüfungskommission in nichtöffentli-
cher Sitzung über die Bewertung der Disputation. Sie 
legt ein Prädikat gemäß § 13 Abs. 1 fest. Eine nicht 
bestandene Disputation wird mit dem Prädikat "insuffi-
cienter" (nicht ausreichend) bewertet.  

(7) Über den Verlauf der Disputation ist von einem 
Mitglied der Prüfungskommission eine Niederschrift 
anzufertigen. Sie enthält: 

1. den Namen der Doktorandin oder des Dokto-
randen, 

2. die Namen der mündlichen Prüferinnen und/ 
oder Prüfer, 

3. die wesentlichen Inhalte der Diskussion, 
4. die Bewertung der Disputation, 
5. den Tag der Disputation, 
6. die Unterschrift der Protokollantin oder des 

Protokollanten und der oder des Vorsitzenden 
der Prüfungskommission. 

(8) Eine mit dem Prädikat "insufficienter" bewertete 
Disputation kann innerhalb von 6 Monaten einmal 
wiederholt werden. 

(9) Die Disputation gilt als nicht bestanden, wenn die 
Doktorandin oder der Doktorand unentschuldigt den 
Prüfungstermin versäumt. 

§16 
Rigorosum 

(1) Für die Durchführung des Rigorosums bestellt der 
Promotionsausschuss die Prüferinnen und/oder Prüfer 
gemäß § 10 Abs. 3 Nr. 9. 

(2) Das Rigorosum wird entweder in zwei Hauptfä-
chern oder in einem Hauptfach mit zwei Nebenfächern 
abgelegt. Es ist bestanden, wenn die Prüfungen in den 
einzelnen Fächern mindestens mit dem Prädikat "rite" 
bewertet wurden. Die mündlichen Prüfungen in den 
Hauptfächern dauern jeweils eine Stunde, in den Ne-
benfächern jeweils eine halbe Stunde. 

(3) Die Termine für die einzelnen mündlichen Prü-
fungen sollen in der Regel innerhalb eines Zeitraumes 
von 14 Tagen liegen. 

(4) Eine Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn die 
Doktorandin oder der Doktorand unentschuldigt den 
Prüfungstermin versäumt. 

(5) Tritt bei der Durchführung des Rigorosums eine 
Verzögerung oder Unterbrechung ohne eigenes Ver-
schulden der Doktorandin oder des Doktoranden ein 
(z.B. in Fällen von Krankheit), so legt die oder der 
Vorsitzende des Promotionsausschusses auf Antrag der 
Doktorandin oder des Doktoranden eine Verlängerung 
der Frist fest. 

(6) Teilnahmeberechtigt sind außer den Mitgliedern der 
Prüfungskommission die Professorinnen und Professo-
ren und die habilitierten Mitglieder der Philosophi-
schen Fakultät. Doktorandinnen und Doktoranden sind 
als Zuhörer zugelassen. Die Zulassung erstreckt sich 
nicht auf die Beratung über die Bewertung der Prüfung 
und ihre Bekanntgabe.  

(7) Die Termine für das Rigorosum werden den Prü-
fenden und der Doktorandin bzw. dem Doktoranden 14 
Tage vorher schriftlich mitgeteilt und gleichzeitig 
durch Anschlag am schwarzen Brett des Dekanats 
bekannt gegeben. 

(8) Über jede Prüfung wird eine Niederschrift ange-
fertigt, die die wichtigsten Gegenstände der Prüfung, 
den Tag der Prüfung, die Angabe der Prüfungszeit und 
das Prädikat enthält. Die Niederschrift wird von einer 
promovierten Beisitzerin oder von einem promovierten 
Beisitzer des betreffenden Faches angefertigt. Sie ist 
von der Prüferin oder dem Prüfer und von der Beisitze-
rin oder vom Beisitzer zu unterzeichnen. 

(9) Die Bewertung einer bestandenen mündlichen 
Prüfung folgt den Prädikaten nach § 13 Abs. 1. Eine 
nicht bestandene Prüfung wird mit dem Prädikat "in-
sufficienter" (nicht ausreichend) bewertet. Das Ergeb-
nis wird der Doktorandin oder dem Doktoranden im 
Anschluss an die Prüfung von der Prüferin oder dem 
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Prüfer mitgeteilt. 

(10) Hat die Doktorandin oder der Doktorand die 
mündliche Prüfung in einem Fach nicht bestanden, 
kann er oder sie die Prüfung in dem jeweiligen Fach 
wiederholen. Die Wiederholungsprüfung muss spätes-
tens 6 Monate nach der ersten Prüfung bei derselben 
Prüferin oder bei demselben Prüfer stattfinden. 

Steht die Prüferin oder der Prüfer nicht mehr zur Ver-
fügung, so bestellt die oder der Vorsitzende des Pro-
motionsausschusses unter Berücksichtigung des Vor-
schlags der Doktorandin oder des Doktoranden eine 
neue Prüferin oder einen neuen Prüfer. 

(11) Eine zweite Wiederholung ist nur in besonders 
begründeten Fällen möglich. 

§17 
Bewertung der Promotionsleistungen 

(1) Bei der Promotion ist eine Abschlussnote gemäß 
der Bewertungsstufen in § 13 Abs. 1 zu vergeben. Die 
Abschlussnote wird aus den Prädikaten der Dissertati-
on und der mündlichen Prüfung gemäß § 17 Abs. 2 und 
3 gebildet. 

Bei der Berechnung der Abschlussnote gelten für die 
Bewertungsstufen folgende Ziffern: 

summa cum laude     = 0, 

magna cum laude      = 1, 

cum laude                 = 2, 

rite                            = 3. 

Die Abschlussnote lautet: 

Bei einem Wert von 0,0 – 0,5: summa cum laude 

Bei einem Wert von 0,6 – 1,5: magna cum laude 

Bei einem Wert von 1,6 – 2,5: cum laude 

Bei einem Wert von 2,6 – 3,0: rite 

(2) Besteht die mündliche Promotionsleistung aus 
einer Disputation, entscheidet die Prüfungskommission 
unmittelbar nach Beendigung der Disputation in nicht-
öffentlicher Sitzung über die Note der Disputation. Sie 
legt ein Prädikat gemäß § 13 Abs. 1 fest. Der oder die 
Vorsitzende der Prüfungskommission stellt anschlie-
ßend die Abschlussnote der Promotion fest. Die Ab-
schlussnote wird als gewichtetes arithmetisches Mittel 
aus dem Prädikat der Dissertation und dem Prädikat 
der Disputation gebildet. Dabei wird das Prädikat der 
Dissertation zweifach gewichtet. Die Abschlussnote 
"summa cum laude" kann nur vergeben werden, wenn 
sowohl für die Dissertation als auch für die Disputation 
das Prädikat "summa cum laude" vergeben wird. Das 
Ergebnis wird der Doktorandin und/oder dem Dokto-

randen im Anschluss an die Disputation von der oder 
dem Vorsitzenden der Prüfungskommission mitgeteilt. 

(3) Besteht die mündliche Promotionsleistung aus 
einem Rigorosum in zwei Hauptfächern, wird die Ab-
schlussnote der Promotion als gewichtetes arithmeti-
sches Mittel aus dem Prädikat der Dissertation und des 
einfachen arithmetischen Mittels der Prädikate der 
mündlichen Prüfungen gebildet. Dabei wird das Prädi-
kat der Dissertation zweifach gewichtet. Besteht die 
mündliche Promotionsleistung aus einem Rigorosum in 
einem Hauptfach und zwei Nebenfächern, wird die 
Abschlussnote wie folgt ermittelt: Zunächst wird das 
arithmetische Mittel der mündlichen Prüfungen gebil-
det, dabei wird das Prädikat des Hauptfachs zweifach 
gewichtet. Anschließend wird das arithmetische Mittel 
des Ergebnisses der mündlichen Prüfungen und des 
Prädikates der Dissertation errechnet, wobei das Prädi-
kat der Dissertation doppelt gewichtet wird. Die Ab-
schlussnote "summa cum laude" kann nur vergeben 
werden, wenn sowohl für die Dissertation als auch für 
das Rigorosum das Prädikat "summa cum laude" ver-
geben wird. 

(4) Die oder der Vorsitzende des Promotionsaus-
schusses teilt der Doktorandin oder dem Doktoranden 
das Prädikat der Dissertation, der mündlichen Promoti-
onsleistung und die Abschlussnote schriftlich mit.  

(5) Nach Beendigung des Promotionsverfahrens wird 
der Doktorandin oder dem Doktoranden Einsicht in die 
Promotionsakte einschließlich der Gutachten gewährt. 
Das Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen ist zu beachten. 

 
§18 

Veröffentlichung der Dissertation 

(1) Die Dissertation muss als selbstständige Abhand-
lung gedruckt bzw. vervielfältigt, in einer wissen-
schaftlichen Zeitschrift bzw. Schriftreihe oder als elekt-
ronische Version veröffentlicht werden. 

(2) Die Dissertation soll nach Möglichkeit vollständig 
publiziert werden. Die für die Veröffentlichung be-
stimmte Fassung muss von der Erstgutachterin oder 
dem Erstgutachter gebilligt werden. Inhaltliche Ände-
rungen und Kürzungen, die über Detail-Korrekturen 
hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Zustimmung 
der Erstgutachterin oder des Erstgutachters und sind 
der oder dem Vorsitzenden des Promotionsausschusses 
anzuzeigen. Kann ein Einvernehmen zwischen der 
Erstgutachterin oder dem Erstgutachter und der Dokto-
randin oder dem Doktoranden nicht erzielt werden, so 
entscheidet der Promotionsausschuss.  

(3) Die Kosten der Publikationen sind von der Dokto-
randin oder von dem Doktorand zu tragen. 

(4) Die Doktorandin/der Doktorand hat als Teil ihrer 
bzw. seiner Promotionsleistung die von der Promoti-
onskommission genehmigte Fassung der Dissertation 
in angemessener Weise der wissenschaftlichen Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen. Die Dissertation ist in 
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angemessener Weise der wissenschaftlichen Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht, wenn die Doktorandin/der 
Doktorand neben der/dem für die Prüfungsakten der 
Fakultät erforderlichen Exemplar(en), das/die auf alte-
rungsbeständigem holz- und säurefreien Papier ausge-
druckt und dauerhaft haltbar gebunden sein 
muss/müssen, die unter a) oder b) angegebenen Pflicht- 
/Belegexemplare der Universitätsbibliothek unentgelt-
lich zur Verfügung stellt: 

(a) Nachweis einer Verbreitung über den Buchhandel 
durch einen gewerblichen Verleger mit einer Mindest-
auflage von 40 Exemplaren (und Kennzeichnung der 
Veröffentlichung als Dissertation unter Angabe des 
Dissertationsortes auf der Rückseite des Titelblattes), 
von der drei Belegexemplare an die Universitätsbiblio-
thek abzugeben sind, oder  

(b) Ablieferung einer elektronischen Version (ein-
schließlich Abstract in deutscher und englischer 
Sprache; max. 1500 Zeichen), deren Datenformat 
und Datenträger mit der Universitätsbibliothek ab-
zustimmen sind, zusammen mit zwei Printe-
xemplaren auf alterungsbeständigem Papier für die 
Universitätsbibliothek in der dem Exemplar für die 
Prüfungsakte entsprechenden Ausstattung. 

Bei Alternative b) überträgt die Doktorandin/der 
Doktorand der Universitätsbibliothek das Recht, 
Kopien der Dissertation herzustellen und zu verar-
beiten und in Datennetzen (z.B. Internet) zur Ver-
fügung zu stellen (auch unter Konvertierung in ein 
anderes Datenformat). Der Deutschen Bibliothek 
in Frankfurt /Leipzig sowie allen sonstigen öffent-
lich zugänglichen Bibliotheken im In- und Aus-
land wird gestattet, die Dissertation auf ihren Ser-
vern zu speichern und zur Benutzung bereitzuhal-
ten. 

Im Fall b) überträgt die Doktorandin oder der Dok-
torand der Hochschule das Recht, im Rahmen der 
gesetzlichen Aufgaben der Hochschulbibliotheken 
weitere Kopien von ihrer bzw. seiner Dissertation 
herzustellen und zu verbreiten bzw. in Datennetzen 
zur Verfügung zu stellen.  

(5) Sofern der Titel der Arbeit in der Druckfassung 
geändert worden ist, muss in den Pflichtexemplaren auf 
der Rückseite des Titelblattes der Titel genannt wer-
den, unter dem die Arbeit der Fakultät eingereicht 
wurde.  

(6) Die Dissertation muss unabhängig davon, ob sie in 
elektronischer Form oder in Buchform veröffentlicht 
wird, auf der Rückseite des Titelblattes die Kennzeich-
nung "D61" enthalten. Dadurch wird die Dissertation 
als Düsseldorfer Dissertation gekennzeichnet. 

(7) Die Exemplare sind innerhalb von zwei Jahren nach 
Abschluss der mündlichen Promotionsleistung abzulie-
fern. Eine darüber hinausgehende Verlängerung bewil-
ligt auf Antrag die oder der Vorsitzende des Promoti-
onsausschusses. 

§19 
Die Promotionsurkunde 

Nach Ablieferung der Pflichtexemplare wird die Pro-
motionsurkunde auf den Tag der Disputation bzw. auf 
den letzten Tag des Rigorosums ausgefertigt. Erst nach 
erfolgter Aushändigung oder Zusendung der Urkunde 
ist die oder der Promovierte zur Führung des Doktor-
grades berechtigt. 

§20 
Ungültigkeit der Promotionsleistungen 

Ergibt sich vor oder nach der Aushändigung der Pro-
motionsurkunde, dass sich die Doktorandin oder der 
Doktorand bei der Zulassung zum Promotionsverfahren 
oder im Promotionsverfahren einer Täuschung, Dro-
hung oder Bestechung schuldig gemacht hat, oder dass 
wesentliche Voraussetzungen für die Promotion irri-
gerweise als gegeben angenommen worden sind, so 
können die Promotionsleistungen für ungültig erklärt 
werden. Die Entscheidung hierüber trifft der Fakultäts-
rat der Philosophischen Fakultät nach Anhörung der 
oder des Betroffenen durch die Dekanin oder den De-
kan. 

§21 
Rücknahme oder Entziehung des Doktorgrades 

Die Entscheidung über die Rücknahme oder Entzie-
hung des Doktorgrades unter Beachtung des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes des Landes Nordrhein-West-
falen obliegt dem Fakultätsrat der Philosophischen 
Fakultät. Dasselbe gilt für den Doktor der Philosophie 
ehrenhalber (§ 22).  

§22 
Ehrenpromotion 

Die Philosophische Fakultät kann aufgrund hervorra-
gender wissenschaftlicher Leistungen oder besonderer 
Verdienste um die Wissenschaft den Grad des "Doktors 
der Philosophie ehrenhalber" (Dr. phil. h.c.) gemäß. § 1 
Abs. 2 verleihen. Der Vorschlag hierzu muss von zwei 
Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrern der Phi-
losophischen Fakultät ausgehen. Er muss von mindes-
tens vier Fünfteln der Stimmberechtigten schriftlich 
angenommen werden; stimmberechtigt sind alle an der 
Philosophischen Fakultät hauptamtlich tätigen Hoch-
schullehrerinnen oder Hochschullehrer sowie die pro-
movierten Vertreterinnen und Vertreter der wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fa-
kultätsrat. Bei der Aushändigung der Urkunde sind die 
Leistungen des Ehrendoktors hervorzuheben. 
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§23 
Übergangsbestimmungen 

Die Promotionsordnung findet auf alle Kandidatinnen 
oder Kandidaten Anwendung, die nach ihrem In-Kraft-
Treten als Doktorandin oder Doktorand angenommen 
oder eingeschrieben werden. Auf die Kandidatinnen 
und Kandidaten, die vor diesem Zeitpunkt angenom-
men oder eingeschrieben wurden, findet weiterhin die 
Promotionsordnung vom 03.06.1983 Anwendung, 
wenn sie den Antrag auf Zulassung zum Promotions-
verfahren bis zum 30.09.2004 stellen, es sei denn, dass 
sie die Anwendung dieser Promotionsordnung bei der 
Zulassung zum Promotionsverfahren schriftlich bean-
tragen. 

§24 
Inkrafttreten 

Die Promotionsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröf-
fentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf in Kraft. 
Gleichzeitig wird die Promotionsordnung in der Fas-
sung vom 03.06.1983 außer Kraft gesetzt, § 20 bleibt 
unberührt. 2 

 

 

                                                 
2  Die Promotionsordnung in der Ursprungsfassung 

(ohne Änderungsordnung) erschien am 11. 07. 
2000 in den Amtlichen Bekanntmachungen und ist 
damit seit dem 12. 07. 2000 in Kraft. 

Anlagen zur Promotionsordnung 
der Philosophischen Fakultät 

der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
Vom 04.07.2000 

Anlage 1 
Fächer für Dissertation und Disputation 

Als Promotionsfach für die Dissertation und für die 
Disputation kann gewählt werden: 

1. Allgemeine Sprachwissenschaft 
2. Anglistik 
3. Erziehungswissenschaft 
4. Germanistik 
5. Geschichte 
6. Griechische Philologie 
7. Informationswissenschaft 
8. Jiddische Kultur, Sprache und Literatur/Jiddistik 
9. Kunstgeschichte 
10. Lateinische Philologie 
11. Medien- und Kulturwissenschaft 
12. Kommunikations- und Medienwissenschaft 
13. Modernes Japan 
14. Philosophie 
15. Politikwissenschaft 
16. Psychologie 
17. Romanistik 
18. Soziologie 
19. Sportwissenschaft – solange noch an der 

Heinrich-Heine-Universität vertreten 
20. Jüdische Studien 

Leistungen mit didaktischem Schwerpunkt werden dem 
jeweils inhaltlich entsprechenden Fach zugeordnet. 

Anlage 2 
Fächerkombinationen beim Rigorosum 

(1) Als Haupt- und Nebenfächer für das Rigorosum 
können die folgenden Fächer gewählt werden, sofern 
sie an der Philosophischen Fakultät durch eine haupt-
amtlich lehrende Hochschullehrerin oder einem haupt-
amtlich lehrenden Hochschullehrer vertreten sind: 

1. Ältere Anglistik 
2. Ältere Deutsche Philologie 
3. Allgemeine Sprachwissenschaft 
4. Alte Geschichte 
5. Erziehungswissenschaft 
6. Germanistische Sprachwissenschaft 
7. Griechische Philologie 
8. Jiddische Kultur, Sprache und Literatur/Jiddistik 
9. Informationswissenschaft 
10. Kunstgeschichte 
11. Lateinische Philologie 
12. Medien- und Kulturwissenschaft 
13. Kommunikations- und Medienwissenschaft 
14. Mittelalterliche Geschichte 
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15. Modernes Japan 
16. Neuere Deutsche Philologie 
17. Neuere Anglistik/Amerikanistik 
18. Neuere und Neueste Geschichte einschließ-

lich Landesgeschichte 
19. Osteuropäische Geschichte 
20. Philosophie 
21. Politikwissenschaft 
22. Psychologie 
23. Romanistische Sprachwissenschaft 
24. Romanistische Literaturwissenschaft 
25. Soziologie 
26. Jüdische Studien 

(2) Bei einem Rigorosum mit zwei Hauptfächern 
können – unter Beachtung von Absatz 3 – folgende 
Fächer als Hauptfach mit einem weiteren Hauptfach 
kombiniert werden: 

1. Allgemeine Sprachwissenschaft 
2. Alte Geschichte 
3. Erziehungswissenschaft 
4. Griechische Philologie 
5. Jiddische Kultur, Sprache und Literatur/Jiddistik 
6. Kunstgeschichte 
7. Lateinische Philologie 
8. Mittelalterliche Geschichte 
9. Neuere und Neueste Geschichte einschließ-

lich Landesgeschichte 
10. Osteuropäische Geschichte 
11. Philosophie 
12. Psychologie 
13. Soziologie 
14.  Jüdische Studien 
 

(3) Bei einem Rigorosum mit zwei Hauptfächern 
kann aus der folgenden Fächergruppe nur ein Fach 
gewählt werden: 

 Alte Geschichte 
 Mittelalterliche Geschichte 
 Neuere und Neueste Geschichte einschließlich 

Landesgeschichte 
 Osteuropäische Geschichte 

(4) Bei einem Rigorosum mit einem Hauptfach und 
zwei Nebenfächern können alle in Absatz 1 genannten 
Fächer sowie zusätzlich das Nebenfach Wirtschaftsge-
schichte und Musikwissenschaft (an der Robert-Schu-
mann-Hochschule) gewählt werden. Dabei sind jedoch 
die Beschränkungen in den nachfolgenden Absätzen 5 
und 6 zu beachten. 

(5) Die Wahl einiger Hauptfächer erfordert zusätzlich 
die Wahl bestimmter Nebenfächer: 

1. Germanistische Sprachwissenschaft als Haupt-
fach erfordert Ältere Deutsche Philologie oder 
Neuere Deutsche Philologie als Nebenfach. 

2. Ältere Deutsche Philologie als Hauptfach er-
fordert Germanistische Sprachwissenschaft 

oder Neuere Deutsche Philologie als Neben-
fach. 

3. Neuere Deutsche Philologie als Hauptfach er-
fordert Germanistische Sprachwissenschaft 
oder Ältere Deutsche Philologie als Neben-
fach. 

4. Ältere Anglistik als Hauptfach erfordert Neu-
ere Anglistik/Amerikanistik als Nebenfach. 

5. Neuere Anglistik/Amerikanistik als Hauptfach 
erfordert Ältere Anglistik als Nebenfach. 

6. Romanistische Sprachwissenschaft als Haupt-
fach erfordert Romanistische Literaturwissen-
schaft als Nebenfach. 

7. Romanistische Literaturwissenschaft als 
Hauptfach erfordert Romanistische Sprach-
wissenschaft als Nebenfach. 

(6) Bei einem Rigorosum mit einem Hauptfach und 
zwei Nebenfächern dürfen aus jeder der folgenden 
Gruppen nur zwei Fächer gewählt werden: 

1. Allgemeine Sprachwissenschaft 
 Germanistische Sprachwissenschaft 
 Romanistische Sprachwissenschaft 
2. Germanistische Sprachwissenschaft 
 Ältere Deutsche Philologie 
 Neuere Deutsche Philologie 
3. Alte Geschichte 
 Mittelalterliche Geschichte 
 Neuere und Neueste Geschichte einschließlich 

Landesgeschichte 
 Osteuropäische Geschichte 
 Wirtschaftsgeschichte 

(7) Nebenfächer, die an der Philosophischen Fakultät 
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf nicht ver-
treten sind, aber an einer anderen wissenschaftlichen 
Hochschule als Promotionsfächer zum Dr. phil. aner-
kannt sind, können nur gewählt werden, sofern diese 
nicht in sinngemäßer Anwendung von Absatz 6 den 
anderen Prüfungsfächern zu nahe stehen. Es bedarf 
dazu der Genehmigung des Promotionsausschusses. 

(8) Ein Fach, das bereits in einem anderen Promoti-
onsverfahren Prüfungsfach war, kann nicht erneut zum 
Prüfungsfach gewählt werden. 
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Anlage 3 
Besondere Voraussetzungen 

(a) Geschichte (Promotionsfach: Alte Geschichte): 
1. hinreichende Kenntnisse des Lateinischen (La-

tinum) 
2. hinreichende Kenntnisse des Griechischen 

(Graecum) 

(b) Geschichte (Promotionsfach: Mittelalterliche 
Geschichte): 

- hinreichende Kenntnisse des Lateinischen (La-
tinum) 

(c) Geschichte (Promotionsfach: Neuere und Neueste 
Geschichte einschließlich Landesgeschichte): 

1. Grundkenntnisse des Lateinischen 
2. hinreichende Kenntnisse des Englischen, 
3. hinreichende Kenntnisse des Französischen, 

(d) Geschichte (Promotionsfach: Osteuropäische Ge-
schichte): 

1. hinreichende Kenntnisse des Lateinischen (La-
tinum), ersatzweise hinreichende Kenntnisse 
des Altrussischen/Altkirchenslawischen 

2. hinreichende Kenntnisse einer osteuropäi-
schen Sprache und Grundkenntnisse in einer 
weiteren osteuropäischen Sprache 

3. Lateinkenntnisse bzw. die altrussischen und 
altkirchenslawischen Kenntnisse können 
durch die sichere Beherrschung zweier leben-
der Fremdsprachen ersetzt werden 

(e) Griechische Philologie als Promotionsfach: 
1. hinreichende Kenntnisse des Griechischen 

(Graecum) 

2. hinreichende Kenntnisse des Lateinischen (La-
tinum) 

(f) Griechische Philologie als Nebenfach: 

- hinreichende Kenntnisse des Griechischen 
(Graecum) 

(g) Lateinische Philologie als Promotionsfach: 
1. hinreichende Kenntnisse des Lateinischen (La-

tinum) 
2. hinreichende Kenntnisse des Griechischen 

(Graecum) 

(h) Lateinische Philologie als Nebenfach: 

- hinreichende Kenntnisse des Lateinischen (La-
tinum) 

(i) Jiddische Kultur, Sprache und Literatur als Pro-
motionsfach/Jiddistik: 

1. hinreichende Kenntnisse der jiddischen Spra-
che 

2. hinreichende Kenntnisse der hebräischen 
Sprache (das Hebraicum ist nicht ausreichend, 
da es nur das biblische Hebräisch umfasst) 

(j) Kunstgeschichte und Jüdische Studien als Promo-
tionsfach: 

- Hinreichende Kenntnisse dreier Fremdspra-
chen (darunter vorzugsweise Kenntnisse des 
Lateinischen) 

 (k) Romanistik als Promotionsfach: 

- hinreichende Kenntnisse mindestens zweier 
romanischer Sprachen sowie Grundkenntnisse 
des Lateinischen 

 


